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1 Zusammenfassung 

Die Berechnungen haben ergeben, dass der Bebauungsplan Nr. 72 „Gewerbegebiet Im neuen 
Teil II“ in der dargestellten Form aus schalltechnischer Sicht aufgestellt werden kann. 
 

Gewerbelärm 

Der Gewerbelärm wurde nach der DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ berechnet und nach 

der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ beurteilt. An allen untersuchten Immissionsorten 

werden die berechneten Planwerte unterschritten. Die Forderungen der DIN 18005 sind erfüllt. 

Die Ausweisung der Industrieflächen ist daher aus schalltechnischer Sicht möglich.  

 

Textliche Festsetzungen bezüglich des Gewerbelärms sind erforderlich. Ein Vorschlag hierfür 

ist im Kapitel „Schalltechnische Beurteilung“ aufgeführt. 

 

Straßenverkehrslärm 

Bezüglich des Straßenverkehrslärms sind keine Festsetzungen zum passiven Lärmschutz im 

Bebauungsplan erforderlich. Der Schutz der Bevölkerung vor den ausgehenden Lärmemissi-

onen der nahgelegenen Straße (A 1) kann gewährleistet werden. 

 

Wallenhorst, 2020-06-08 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 

 

Manfred Ramm       i. A. Matthias Dähne 
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2 Planungsvorhaben / Aufgabenstellung  

Planungsvorhaben 

Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Ge-

werbegebiet Im neuen Teil II“. Es ist die Festsetzung von Emissionskontingenten im einge-

schränkten Industriegebiet geplant. Das Plangebiet liegt südwestlich der L 76 (Hörsten) und 

östlich der A 1. Im Umfeld des Plangebiet sind mehrere Gewerbegebiete vorhanden. Im wei-

teren Umfeld außerhalb der Gewerbegebiete befinden sich im wesentlichen einzelne Gebäude 

im Außenbereich. 

 

Das Plangebiet ist nachfolgend dargestellt. 

 

Abbildung 1: Geltungsbereich Bebauungsplan (Vorentwurf) 

 

Aufgabenstellung 

Innerhalb dieser schalltechnischen Beurteilung ist zu überprüfen: 

 Verträglichkeit der Lärmemissionen der Gewerbeflächen mit der umliegenden vorhan-

denen Wohnbebauung; ggf. Angabe von Maßnahmen und Festsetzungen für den B-

Plan 

 Verträglichkeit der Lärmemissionen der A 1 mit der geplanten Nutzung des Plangebiets 

(eingeschränktes Industriegebiet - GIe), ggf. Angabe von Maßnahmen und Festsetzun-

gen für den B-Plan. 
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3 Rechtliche Beurteilungsgrundlagen und Normen 

Für die Beurteilung der Lärmsituation sind unterschiedliche Beurteilungsgrundlagen relevant. 

Übergeordnet ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Es enthält grundle-

gende Aussagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge. Für städtebauliche Planungen ist 

die DIN 18 005 „Schallschutz im Städtebau“ relevant. Sie enthält in ihrem Beiblatt 1 Orien-

tierungswerte für die städtebauliche Planung. Die DIN 18 005 verweist für die Ausweisung von 

Industrie- und Gewerbegebieten auf die DIN 45 691 „Geräuschkontingentierung“.  

Im nachgeschalteten Baugenehmigungsverfahren ist für die Genehmigung von Gewerbebe-

trieben letztendlich die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) maßge-

bend. Sie enthält Immissionsrichtwerte und weitere maßgebende Hinweise für die Zulässigkeit 

von gewerblichen Vorhaben. Im Bauleitplanverfahren selbst ist die TA Lärm nicht relevant.  

 

Nachfolgend sind die für die Beurteilung im Bauleitplanverfahren maßgeblichen rechtlichen 

Grundlagen und Normen kurz erläutert und auszugsweise aufgeführt. 

 

 

3.1 DIN 18 005 „Schallschutz im Städtebau“ 

Für städtebauliche Planungen ist generell die DIN 18 005 "Schallschutz im Städtebau" anzu-

halten. Hierbei sind den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen die schalltechnischen 

Orientierungswerte der DIN 18 005, Beiblatt 1, zugeordnet. Diese Orientierungswerte sind eine 

sachverständige Konkretisierung der in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des Schall-

schutzes und somit die Folgerung der §§ 50 BImSchG und 1 Abs. 5 BauGB. 

 

Die Orientierungswerte stellen keine Grenzwerte dar, sondern haben vorrangige Bedeutung 

für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen. Die Orientierungs-

werte gelten für die städtebauliche Planung und unterscheiden sich nach Zweck und Inhalt 

von immissionsschutzrechtlich festgelegten Werten, wie etwa den Immissionsrichtwerten der 

TA Lärm (gewerblicher Lärm) oder den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzver-

ordnung (Straßen- und Schienenverkehrslärm). 

 

Im Wesentlichen bedeutet die DIN 18 005: 

- Die Orientierungswerte stellen notwendige Beurteilungsgrößen für die in den Berech-

nungsverfahren ermittelten Schallpegel (Beurteilungspegel oder Immissionspegel) dar, 

- Sie beinhalten eine Planungs-Zielaussage für das im jeweiligen Baugebiet anzustrebende 

bzw. einzuhaltende Maß an städtebaulichem Schallschutz, 

- Sie konkretisieren die bei der bauleitplanerischen Abwägung insbesondere zu berücksich-

tigenden Belange (§ 1 Abs. 1 BauGB), an die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse, sowie an die Belange des Umweltschutzes. 

 

In Sinne der DIN 18 005 sind folgende Orientierungswerte für den Bebauungsplanbereich an 

der Grenze der überbaubaren Grundstücksfläche im jeweiligen Baugebiet anzuhalten: 
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Tabelle 1: DIN 18005 - Orientierungswerte 

Gebietskategorie 
Orientierungswerte in dB (A) 

tags nachts * 

Reine Wohngebiete (WR), 

Wochenendhausgebiete, 

Ferienhausgebiete 

50 40 bzw. 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 

Kleinsiedlungsgebiete, (WS), Cam-

pingplatzgebiete 

55 45 bzw. 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, 

Parkanlagen 
55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete 

(MI) 
60 50 bzw. 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbege-

biete (GE) 
65 55 bzw. 50 

Sonstige Sondergebiete, soweit 

schutzbedürftig, je nach Nutzungs-

art 

45 bis 65 35 bis 65 

 

* Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, so-

wie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 

 

Die Orientierungswerte stellen keine DIN-Werte im engeren Sinne dar, da diese Werte aus-

drücklich im Beiblatt zur DIN 18 005 veröffentlicht wurden. In begründeten Fällen sind durch-

aus Abweichungen möglich. Dies ist abzuwägen und zu begründen. 

 
3.2 Berechnung nach RLS-90 

Zur Ausbreitungsrechnung ist der Schallemissionspegel Lm,E (tags und nachts) der Straßen 

erforderlich. Diese wird nach der RLS-90 berechnet. Der Emissionspegel Lm,E ist der Mitte-

lungspegel in 25 m Abstand von der Straßenachse bei freier Schallausbreitung. Er wird nach 

dieser Richtlinie aus der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit, der Art der Straßenoberfläche und der Steigung des Straßenabschnittes berechnet: 

 

Lm,E = Lm
(25) + DV + DStrO + DStg + DE     (Gleichung (6) der RLS-90) 

 

mit  

Lm
(25) = der Mittelungspegel in 25 m Abstand vom Verkehrsweg 

DV  =  Korrektur nach Gl. (8) der RLS 90 für von 100 km/h abweichende 

 zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

DStrO  Korrektur nach Tabelle 4 der RLS-90 für unterschiedliche 

 Straßenoberflächen (z.B. von 0 dB bei nicht geriffelten Gussasphalten 

  und 6 dB bei nicht ebenen Pflasteroberflächen) 

DStg = Zuschlag nach Gl. (9) der RLS-90 für Steigungen und Gefälle 

DE = Korrektur bei Spiegelschallquellen 

Lm
(25) = der Mittelungspegel in 25 m Abstand ergibt sich aus der maßgebenden stündlichen 

Verkehrsstärke M und dem maßgebenden Lkw-Anteil über 2,8 t in % nach folgender 

Gleichung: 
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 Lm
(25) = 37,3 + 10 ⋅ lg[M ⋅ (1 + 0,082 ⋅ p)] 

M = maßgebende stündliche Verkehrsstärke 

p = maßgebender Lkw-Anteil in % (Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

 über 2,8 t) 

 

4 Untersuchte Immissionsorte 

Gewerbelärm 

Im Nahbereich der geplanten Gewerbeflächen wurden die relevanten Immissionsorte gesetzt, 

bei denen es eher zu einer Überschreitung der zulässigen Werte kommt. Alle Immissionsorte 

an der Straße „Hörsten“ befinden sich im Mischgebiet. Der angenommene Immissionsort „IO5“ 

befindet sich im Wohngebiet (gemäß FNP-Darstellung). Diese Immissionsorte werden im Rah-

men dieser Schalltechnischen Beurteilung untersucht (siehe auch Anlage 1.3). 

Abbildung 2: Übersichtslageplan - Immissionsorte 

 
 
Tabelle 2: Immissionsorte und Orientierungswerte 

 



Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, BP Nr.72 „Gewerbegebiet Im neuen Teil II“ 11 / 18 

Schalltechnische Beurteilung, Bericht-Nr.: SC-218377.02 

 

H:\NEUENK-V\218377\TEXTE\SC\erl200608sc02.docx   

5 Berechnungsverfahren 

5.1 DIN 45 691 „Geräuschkontingentierung“ 

Aus schalltechnischer Sicht ist bei der städtebaulichen Planung und der rechtlichen Umset-

zung zu gewährleisten, dass die Geräuscheinwirkungen durch die zulässigen Nutzungen nicht 

zu einer Verfehlung des angestrebten Schallschutzzieles führen. Dazu ist in der Planung ein 

Konzept für die Verteilung der an den maßgeblichen Immissionsorten für das Plangebiet ins-

gesamt zur Verfügung stehenden Geräuschanteile zu entwickeln. Ein Instrument, mit dem ein 

solches Konzept in der städtebaulichen Planung rechtlich umgesetzt werden kann, ist die Fest-

setzung von Geräuschkontingenten im Bebauungsplan. 

 

Die DIN 45 691 legt Verfahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche Grundlagen zur 

Geräuschkontingentierung in Bebauungsplänen beispielhaft für Industrie- oder Gewerbege-

biete und auch für Sondergebiete fest und gibt rechtliche Hinweise für die Umsetzung. 

 

Die DIN 18 005 „Schallschutz im Städtebau“ verweist für die Planung von Industrie- oder Ge-

werbegebieten auf die Anwendung der DIN 45 691 und die Möglichkeit zur Begrenzung der 

zulässigen Emissionen durch die Festsetzung von Geräuschkontingenten. 

 

Im Kapitel 5 der DIN 45 691 wird zudem das Verfahren zur „Anwendung im Genehmigungs-

verfahren“ beschrieben.  

Hierdurch ist die gesamte Planungskette von der Ausweisung eines Industrie- oder Gewerbe-

gebietes bis hin zur Anlagengenehmigung abgedeckt und der Schutz der Anlieger vor unzu-

lässigen Lärmimmissionen sichergestellt. 

 

5.2 Bestimmung der Zulässigkeit 

Aus den aufgeführten Beurteilungsgrundlagen lässt sich das wesentliche Kriterium für die Zu-

lässigkeit von Industrie- und Gewerbegebieten bzw. Bauvorhaben ableiten: 

 

Die Bauleitplanung ist zulässig: 

- Wenn die gebietsabhängigen Orientierungswerte (OW aus DIN 18 005, Beiblatt) im Umfeld 

unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden, das heißt, dass die Gesamtbe-

lastung (Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung durch die Planung) muss kleiner-

gleich den Orientierungswerten sein. 

 

 „Vorbelastung“ plus „Zusatzbelastung“ ≤ Orientierungswert 

 Vorhaben ist zulässig 

 

Abweichungen hiervon sind zu begründen und abzuwägen.  
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Begründung in dem Fall: 

Die bestehenden Gewerbeflächen (Vorbelastung) führen bereits zur Überschreitung der Ori-

entierungswerte. Die zusätzliche Gewerbefläche des Bebauungsplans Nr. 72 “Gewerbegebiet 

Im neuen Teil II“ bzw. die Zusatzbelastung wird so dimensioniert, dass die Orientierungswerte 

um mindestens 10 dB(A) unterschritten werden. Dies beinhaltet eine Erhöhung des Lärms an 

dem Immissionsort um maximal 0,4 dB(A). Diese Erhöhung ist als nicht relevant anzusehen. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Planung der zusätzlichen Gewerbefläche 

schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Das heißt, dass die Ermittlung der Gesamtbelas-

tung im hier vorliegenden Fall als nicht erforderlich angesehen wird. 

 

6 Gewerbelärm Zusatzbelastung B-Plan Nr. 72 (Kontingentierung) 

Zur Bestimmung der erforderlichen festzusetzenden Emissionskontingente gemäß DIN 45691 

wird von folgenden Ansätzen ausgegangen: 

 

- Freie Schallausbreitung 

Die Schallausbreitungsrechnung gemäß DIN 45691 [ 5 ] beinhaltet lediglich die Pegelabnahme 

durch die Entfernung. Weitere Pegelmindernde Faktoren wurden gemäß der DIN 45691 nicht 

berücksichtigt. 

 

6.1 Emissionskontingente 

Die Plangebietsfläche wurde in drei Teilflächen aufgeteilt. Die Geräuschkontingente wurden 

berechnet. Hier soll ein eingeschränktes Industriegebiet ausgewiesen werden. Die Teilflächen 

sind nachfolgend dargestellt, siehe auch Anlage 1.1. 

 
Abbildung 3: Teilflächen TF 1 bis TF 3 (BP Nr. 72) 
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In dem hier vorliegenden Fall haben zwei Teilflächen die gleichen LEK. Diese können im Be-

bauungsplan in der Festsetzung auch zusammengefasst werden. Folgende Emissionskontin-

gente wurden berechnet: 

 

• TF 1  67 / 52 dB(A) / m² (Tag / Nacht) 

• TF 2  68 / 53 dB(A) / m² (Tag / Nacht) 

• TF 3  68 / 53 dB(A) / m² (Tag / Nacht) 

 

6.2 Lärmimmission 

Tag - Zusatzbelastung (BP-Nr. 72) 

Auf Grund der Vorbelastung, welche teilweise oberhalb des Orientierungswertes liegen, ist 

eine Unterschreitung des Orientierungswertes um 10 dB(A) an allen Immissionsorten erforder-

lich bzw. die Einhaltung des Planwertes. 

 

Tabelle 3: Kontingentierung BP Nr. 72 Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) 

 
Die Planwerte tags werden an allen Immissionsorten unterschritten. Die geringste Unterschrei-

tung beträgt am Immissionsort „IO 01 (Hörsten 14)“ 0,9 dB(A). Von schädlichen Umwelteinwir-

kungen auf die umliegende Bebauung ist daher nicht auszugehen.  

 

 Der Bebauungsplan kann wie angegeben ausgewiesen werden. Die Emissionskontin-

gente von 67 bis 68 dB(A)/m² tags entsprechen den Werten für ein „Eingeschränktes 

Industriegebiet“. 

 

  



Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, BP Nr.72 „Gewerbegebiet Im neuen Teil II“ 14 / 18 

Schalltechnische Beurteilung, Bericht-Nr.: SC-218377.02 

 

H:\NEUENK-V\218377\TEXTE\SC\erl200608sc02.docx   

Nacht - Zusatzbelastung (BP-Nr. 72) 

Auf Grund der Vorbelastung, welche teilweise oberhalb des Orientierungswertes liegen, ist 

eine Unterschreitung des Orientierungswertes um 10 dB(A) an allen Immissionsorten erforder-

lich bzw. die Einhaltung des Planwertes. 

 

Tabelle 4: Kontingentierung BP Nr. 72 Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) 

 
Die Planwerte nachts werden an allen Immissionsorten unterschritten. Die geringste Unter-

schreitung beträgt am Immissionsort „IO 01 (Hörsten 14)“ 0,9 dB(A). Von schädlichen Umwelt-

einwirkungen auf die umliegende Bebauung ist daher nicht auszugehen. Der Bebauungsplan 

kann wie angegeben ausgewiesen werden.  

 

 Der Bebauungsplan kann wie angegeben ausgewiesen werden. Die Emissionskontin-

gente von 52 bis 63 dB(A)/m² nachts entsprechen den Werten für ein „Eingeschränktes 

Industriegebiet“. 

 

6.3 Beurteilung 

Die Kontingentierung hat ergeben, dass die zulässigen Planwerte an allen untersuchten Im-

missionsorten unterschritten werden. Das Plangebiet kann wie dargestellt ausgewiesen wer-

den. Festsetzungen zum Lärmschutz sind im Bebauungsplan erforderlich. Ein Vorschlag für 

Festsetzungen ist im Kapitel „Schalltechnische Beurteilung“ angegeben. Auf die Festsetzung 

von Zusatzkontingenten wurde hier verzichtet, um weitere Gewerbeentwicklungen nicht zu 

erschweren. 

 

 
7 Straßenverkehrslärm im Plangebiet 

Das Plangebiet grenzt an die A 1. Daher sind die auf das Plangebiet und die dortigen schutz-

würdigen Nutzungen (Büronutzungen) hinsichtlich der Verkehrslärmimmissionen zu überprü-

fen. Bei Überschreitung der gebietsabhängigen Orientierungswerte der DIN 18 005 werden 

derartige Nutzungen entweder auszuschließen sein oder passiver Lärmschutz festzusetzen 

sein. Die Straßenverkehrsdaten wurden [ 7 ] entnommen. 
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Für Industriegebiete sind in der DIN 18005 keine Orientierungswerte angegeben. Daher wurde 

der Orientierungswert nach DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) am Tag für die Be-

urteilung des Straßenverkehrslärms herangezogen, da im Tagzeitraum von einer Büronutzung 

ausgegangen werden kann. Eine Beurteilung in der Nacht ist nicht vorgesehen, da in diesem 

Zeitraum keine Nutzung stattfindet. Der Schutz der Nachtruhe ist nicht erforderlich. 

 

7.1 Lärmemissionen 

- DTV Durchschnittliche-Tägliche-Verkehrsstärke 

- p t,n    Lkw-Anteile Tag, Nacht in Prozent 

- SV-Anteil Schwerverkehrsanteil in Prozent über 24h 

- SVZ  Straßenverkehrszählung 

- FZ  Fahrzeuge 

 

A 1 Progn. 2030 

DTV Prognose 2030 = 76.800 Kfz/24h; SV = 16.240 Fz/24h 

SV-Anteil = 21,1 %; pt,n = 18,8 / 43,1 %  

mit 130 / 80 km/h (Pkw/Lkw) 

 

7.2 Lärmimmissionen 

Die Berechnung des Straßenverkehrslärms geschieht nach dem Verfahren LGS (Lange-Ge-

rade-Straße). Das Plangebiet ist rund 250 m von der Straßenmitte der A1 entfernt. Nachfol-

gend ist das Berechnungsergebnis dargestellt, siehe auch Anlage 2.2. 

 
A1 

 
 

Der Orientierungswert von 65 dB(A) wird im gesamten Plangebiet am Tag eingehalten. 

 

 

7.3 Beurteilung 

Der Orientierungswert am Tag wird eingehalten. Es sind keine Festsetzungen bezüglich des 
Straßenverkehrslärms erforderlich. 
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8 Schalltechnische Beurteilung 

Die Berechnungen haben ergeben, dass der Bebauungsplan Nr. 72 "Gewerbegebiet Im neuen 

Teil II" der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden aus schalltechnischer Sicht in der dargestellten 

Form aufgestellt werden kann. Es sind im Bebauungsplan Festsetzungen zum Lärmschutz 

bezüglich der geplanten Gewerbeflächen erforderlich. Die Erhaltung gesunder Wohnverhält-

nisse und der Schutz der Bevölkerung vor Lärmimmissionen sind hier ausreichend zu gewähr-

leisten.  

 

Gewerbelärm im Umfeld des Plangebietes  

Die Gewerbelärmvorbelastung überschreitet teilweise den Orientierungswert. Für die Immissi-

onsorte wird festgelegt, dass die Zusatzbelastung durch den Bebauungsplan Nr. 72 den Ori-

entierungswert um mindestens 10 dB(A) unterschreiten muss. Dies beinhaltet eine Erhöhung 

des Beurteilungspegels um maximal lediglich 0,4 dB(A). Diese Erhöhung ist als nicht relevant 

einzustufen. Der Gewerbelärm wurde nach der DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“ be-

rechnet und nach der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ beurteilt. An allen untersuchten 

Immissionsorten werden die berechneten Planwerte unterschritten.  

 

Von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche - verursacht durch das Plangebiet - 

ist nicht auszugehen. Daher kann der Bebauungsplan Nr. 72 aufgestellt werden. 

 

Festsetzungen (in Begründung und Planzeichnung) 

Für die gewerblichen Flächen sind Emissionskontingente im Bebauungsplan festzusetzen und 

in der Begründung zu erläutern: 

 
Formulierungsvorschlag: 

 “Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die nachfolgend 

angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 „Geräuschkontin-

gentierung“ (Dezember 2006, Beuth-Verlag) weder tags (06.00 h bis 22.00 h) noch 

nachts (22.00 h bis 06.00 h) überschreiten. 

 

Teilfläche 
LEK, tags 

[dB(A)/m²] 

LEK, nachts 

[dB(A)/m²] 

TF 01 – GE 67 52 

TF 02 – GE 68 53 

TF 03 – GE 68 53 

 

Hinweise: 

- Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert um mindes-

tens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 

- In den textlichen Festsetzungen wird auf DIN-Vorschriften verwiesen. Diese wer-

den bei der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden zur Einsicht bereitgehalten. 

 

Innerhalb der Bauleitplanung ist Inhalt und Ergebnis dieser schalltechnischen Beurtei-

lung aufzuführen.  
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Die Lage und Abgrenzung der Flächen sind der Anlage 1.1 dieser schalltechnischen Beurtei-

lung zu entnehmen und im Bebauungsplan zu kennzeichnen. Innerhalb der Bauleitplanung ist 

Inhalt und Ergebnis dieser schalltechnischen Beurteilung aufzuführen. 
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Anhang 

 

Gewerbelärm – Geräuschkontingentierung 

 

Gewerbelärm - Zusatzbelastung 

Anlage 1.1 Lageplan - LEK-Flächen, 1 Blatt 

Anlage 1.2 Tabelle - LEK-Flächen, 3 Blatt 

Anlage 1.3  Übersichtslageplan - Immissionsorte, 1 Blatt 

 

Straßenverkehrslärm im Plangebiet 

 

Anlage 2.1 Lageplan, 1 Blatt 

Anlage 2.2 LGS (Lange-Gerade-Straße), 2 Blatt  
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Legende
B-Plan Grenze

Immissionsort

Flächenschallquelle
Lwa" Tag / Nacht
in dB(A)/m²

Quelle: IPW
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Tag
Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 11 IO 12 IO 13

Gesamtimmissionswert L(GI) 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 60,0 60,0 60,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Planwert L(PI) 50,0 50,0 50,0 50,0 45,0 50,0 50,0 50,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

BP 72 TF1 23143,1 67

BP 72 TF2 9218,4 68

BP 72 TF3 12168,6 68

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 11 IO 12 IO 13

45,6 44,0 42,3 42,6 38,5 45,7 45,4 45,9

43,3 42,6 40,9 41,4 36,5 40,8 41,3 41,9

43,8 44,2 42,9 43,8 38,8 40,6 41,1 41,7

Immissionskontingent L(IK) 49,1 48,4 46,9 47,5 42,8 47,8 47,9 48,4

Unterschreitung 0,9 1,6 3,1 2,5 2,2 2,2 2,1 1,6

Bebauungsplan Nr. 72 "Gewerbegebiet Im neuen Teil II"
Geräuschkontingentierung

23 LEK Zusatzbelastung BP 72, weitere IO
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Nacht
Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 11 IO 12 IO 13

Gesamtimmissionswert L(GI) 45,0 45,0 45,0 45,0 40,0 45,0 45,0 45,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Planwert L(PI) 35,0 35,0 35,0 35,0 30,0 35,0 35,0 35,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

BP 72 TF1 23143,1 52

BP 72 TF2 9218,4 53

BP 72 TF3 12168,6 53

IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 11 IO 12 IO 13

30,6 29,0 27,3 27,6 23,5 30,7 30,4 30,9

28,3 27,6 25,9 26,4 21,5 25,8 26,3 26,9

28,8 29,2 27,9 28,8 23,8 25,6 26,1 26,7

Immissionskontingent L(IK) 34,1 33,4 31,9 32,5 27,8 32,8 32,9 33,4

Unterschreitung 0,9 1,6 3,1 2,5 2,2 2,2 2,1 1,6

Bebauungsplan Nr. 72 "Gewerbegebiet Im neuen Teil II"
Geräuschkontingentierung

23 LEK Zusatzbelastung BP 72, weitere IO
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

BP 72 TF1 67 52

BP 72 TF2 68 53

BP 72 TF3 68 53

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.

Bebauungsplan Nr. 72 "Gewerbegebiet Im neuen Teil II"
Geräuschkontingentierung

23 LEK Zusatzbelastung BP 72, weitere IO
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Name der Straße:  Autobahn A1

Berechnungs- Emissions- Beurteilungs- Beurteilungs-  Orientierungs- Kommentare

punkt pegel s Ds hm DBM pegel h DB dÜ pegel werte
(Stationierung) Lme,T Lme,N Lr,T Lr,N Lr,T Lr,N Tag Nacht

dB(A) dB(A) m dB(A) m dB(A) dB(A) dB(A) m dB(A) m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Abs. 250m Gewerbegebiet n 77,2 72,7
2
248,1 -10,2

-10,3
3,3
3,3

-4,5
-4,5

62,5 57,9 0,0 0,0
0,0

0,0 62,5 57,9 65 0 Einhaltung der OW

B-Plan Nr. 45. 4. Änderung "Zwischen Engterstraße und Malgartener
Straße"

Berechnung und Protokoll für Mittelungspegel an langen, geraden
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Name der Straße:  Autobahn A1 Abs. 250m Gewerbegebiet

Lm,E Tag:   77,2 dB(A) Nacht:   72,7 dB(A)

Höhe der Straße : 0,00 m Höhe Immissionsort. : 6,00 m
Geländehöhe an Straße : 0,00 m Geländehöhe am Immissionsort. : 0,00 m
Abstand der Fahrspuren : 4,00 m Entfernung Straße-Immissionsort : 250,00 m
Korrektur Geländehöhe : 0,00 m

Berechnungsprotokoll nahegelegene Fahrspur entfernte Fahrspur

s : 248,06 m : 252,06 m
Entfernungskorrektur : -10,18 dB(A) : -10,27 dB(A)
hm (mittlere Höhe Immission-Emission) : 3,25 m : 3,25 m
Bodenabsorption : -4,51 dB(A) : -4,52 dB(A)

Pegel  Lr Tag:   62,5 dB(A) Nacht:   57,9 dB(A)

Bebauungsplan Nr. 72 "Gewerbegebiet im neuen Teil II"
Eingabedaten, Emissionsberechnung

Berechnung nach Langer-Gerader-Straße
Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen nach RLS-90
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